
FACHSCHULE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK 
- Heilpädagogisches Seminar - 

Parkweg 5, 77723 Gengenbach/Schwarzwald 
07803/ 9336-0    fsp-gengenbach@t-online.de 

 

Praktikumsvereinbarung 
zur Ableistung der praktischen Ausbildung im ersten Jahr in der 

Fachschule für Sozialpädagogik 2BKSP 1 
zwischen 

 
(Träger der Einrichtung) 
 

 
(Praktikums-Einrichtung – genaue Anschrift sowie Fernsprechnummer) 

und 

 

Frau/ Herr ________________________________________________________     geb. am ______________________________ 

 

wohnhaft in ______________________________________________________________________________________________ 

 

wird für das Schuljahr 20_____/20_____ folgende Praktikumsvereinbarung getroffen: 
 

1. Das Praktikum erfolgt im Umfang von durchschnittlich einem Tag pro Woche sowie je einer Blockwoche 
vor den Herbstferien und vor den Sommerferien. Vor Beginn des Schuljahres teilt die Fachschule der 

Einrichtung die genauen Termine mit. 

2. Der Anstellungsträger benennt für die Anleitung der Praktikantin/ des Praktikanten eine Fachkraft mit 

mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung:  ______________________________  (Name der 

Fachkraft). Diese Fachkraft nimmt nach Möglichkeit an den Treffen in der Fachschule teil. 

3. Die Anleiterin/ der Anleiter verpflichtet sich, regelmäßige Anleitungsgespräche durchzuführen und am Ende des 

Praktikums eine Beurteilung mit Notenvorschlag (ganze oder halbe Noten) zu erstellen.  

4. Die Praktikantin/ der Praktikant hat in der Praktikumszeit den Anweisungen der verantwortlichen 

MitarbeiterInnen Folge zu leisten. 

5. Die Gesamtverantwortung für die praktische Ausbildung liegt bei der Fachschule. Sie schließt die Betreuung, 

Beratung und Benotung der Schülerin/ des Schülers während der praktischen Ausbildung ein. Dabei arbeiten 

Schule und Träger/ Einrichtung eng zusammen. 

6. Eine Schülerin/ ein Schüler kann die Einrichtung nur im Einvernehmen mit der Schule und dem Träger/ 

Einrichtung wechseln, wenn besondere Gründe vorliegen und wenn ohne ein Wechsel das Erreichen der 

Ausbildungsziele gefährdet ist. 

7. Die Praktikantin/ der Praktikant hält sich an das Gebot der Verschwiegenheit in allen dienstlichen 

Angelegenheiten, nicht nur während der Praktikumszeit, sondern auch nach deren Beendigung. 

8. Das Praktikantenverhältnis stellt kein Beschäftigungsverhältnis dar und begründet keinerlei Anspruch auf 

Weiterbeschäftigung. 

 

................................................., den .................................... 

 

Für den Träger      Die Praktikantin/ der Praktikant 

 

 

...........................................................   ....................................................................... 

 

Der Auswahl der Praktikumsstelle wurde am .................................... von der Fachschule für Sozialpädagogik in 
Gengenbach zugestimmt: 
 

................................................................  


